
  

Satire

Ironische Betrachtung über Gedenktag der UNO für die
Kinder 

In einem satirischen Beitrag unter der Überschrift „Die tollen Tage 2004“ bietet das
Wochenendmagazin einer Tageszeitung seinen Lesern eine „Kalender-Nachhilfe“.
Im Abschnitt „4.Juni: Internationaler Tag der Kinder, die unschuldig zu
Aggressionsopfern geworden sind“ steht der folgende Text: „ Dabei war dieser Tag,
als ihn die Generalversammlung 1982 ins Leben rief, selbst ein Tritt gegen das
Schienbein – nämlich das von Israel. Ging es den einbringenden Mitgliedsstaaten
doch darum, die ‚hohe Zahl unschuldiger libanesischer und palästinensischer
Kinder‘ zu beklagen, die Opfer israelischer Aggression geworden seien. Mittlerweile
hat sich der damals geehrte Nachwuchs unter Umständen zu strammen Hisbollah-
Kämpfern entwickelt. Trotzdem gibt es schöne Arten, dieses Datum zu begehen. So
könnte man mal ganz bewusst nicht an jene Kinder denken, die nicht ganz
unschuldig zu Gewaltopfern geworden sind. Also an alle verzogenen Blagen, denen
ganz zu Recht eins hinter die Löffel gehört.“ Ein Leser findet die Passage
ungeheuerlich und beschwert sich beim Deutschen Presserat. Kein Kind sei jemals
„nicht ganz unschuldig“, sondern immer voll und ganz unschuldig an der ihm
angetanen Gewalt. Der Leiter der Verlagsabteilung Personal und Recht weist in
seiner Stellungnahme darauf hin, dass sich die Zeitung von jeglicher Gewalt gegen
Kinder distanziere. Sofern der vorliegende Artikel als Aufruf zur Gewalt gegen Kinder
aufgefasst werden könne, werde dies bedauert. Der Beitrag habe einen satirischen
Charakter und mache mit der bei der Satire typischen Überspitzung Vorschläge zur
Begehung des UN-Tages, der tatsächlich „Internationaler Tag der Kinder, die
unschuldig zu Aggressionsopfern geworden sind“ laute. Diese Formulierung
impliziere im Umkehrschluss, dass es Kinder geben könnte, die schuldig zu
Aggressionsopfern werden. Zur weiteren Verballhornung fordere der Autor des
Artikels dann auf, an eben diese „schuldigen Kinder“ am 4. Juni nicht zu denken. Die
unglückliche Formulierung der UNO werde damit ironisch aufs Korn genommen und
gewissermaßen ad absurdum geführt. (2004)

Die Beschwerdekammer 2 des Presserats weist die Beschwerde als unbegründet
zurück, da die in Ziffer 1 des Pressekodex erwähnte Menschenwürde im
vorliegenden Fall nicht verletzt wird. Der gesamte Beitrag enthält überspitzte
Formulierungen und ist als Satire erkennbar. Den letzten Satz der Textpassage hält
ein Teil des Gremiums zwar für geschmacklos, doch über Geschmacksfragen
befindet der Presserat nicht. (BK2-7/04)
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Veröffentlicht am: 01.01.2007
Gegenstand (Ziffer): Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde (1);
Entscheidung: unbegründet 
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